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§ 44 K-FG
 K-FG - Kärntner Fischereigesetz-K-FG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.11.2022

7. Abschnitt

Beziehungen der Fischerei zu anderen

Rechten

 

§ 44

Benützung fremder Grundstücke

 

(1) Fischereiausübungsberechtigte, Fischereiberechtigte, Fischereierlaubnisinhaber, Fischereiaufsichtsorgane und

Organe der Fischereirevierverbände sind berechtigt, fremde Grundstücke, die in einem unmittelbaren räumlichen

Naheverhältnis zu Fischereirevieren stehen, zur Ausübung der Fischerei, des Fischfanges sowie des Fischereischutzes

zu betreten, wenn diese Tätigkeiten sonst nicht oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand durchgeführt

werden können. Das Betreten von eingefriedeten Grundstücken, ausgenommen bei Vorliegen eines dringenden

Verdachtes einer Verwaltungsübertretung nach diesem Gesetz, ist nur nach vorheriger Anmeldung beim Eigentümer

oder Nutzungsberechtigten der betroffenen Grundstücke zulässig.

 

(2) Ist zur nachhaltigen Bewirtschaftung eines Fischereirevieres das Befahren fremder Grundstücke unbedingt

erforderlich, hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag des Fischereiausübungsberechtigten den Eigentümer oder

gegebenenfalls den Nutzungsberechtigten der betro enen Grundstücke mit Bescheid zu verp ichten, diese

Inanspruchnahme der Grundstücke zu dulden.

 

(3) Die Ausübung der Berechtigungen nach Abs 1 und Abs 2 hat unter möglichster Schonung der Interessen der

Eigentümer und gegebenenfalls der Nutzungsberechtigten der betroffenen Grundstücke zu erfolgen.

 

(4) Die Eigentümer und gegebenenfalls die Nutzungsberechtigten haben die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke

nach Abs 1 und Abs 2 zu dulden.

 

(5) Über Streitigkeiten betre end die Zulässigkeit der Inanspruchnahme fremder Grundstücke nach Abs 1 entscheidet

auf Antrag eines der Beteiligten die Bezirksverwaltungsbehörde.
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